
§ 11 
Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 

 
(1) 

 Zu den studienbegleitenden Prüfungsleistungen kann zugelassen werden, wer an der 

Otto-von-Guericke-Universität im Bachelor-Studiengang Psychologie immatrikuliert ist und 

den Prüfungsanspruch in dem Studiengang oder einem von der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg als gleichwertig anerkannten Studiengang nicht verloren hat. 

 

(2) 

Studierende dieses Studienganges beantragen die Zulassung zu den studienbegleitenden 

Prüfungsleistungen und den Wiederholungsprüfungen innerhalb des vom Prüfungsausschuss 

festgesetzten Zeitraumes und in der festgelegten Form. Die Anmeldung zu einem Modul beinhaltet 

zugleich die verbindliche Anmeldung zur entsprechenden Modulprüfung. Einer gesonderten 

Anmeldung zur Modulprüfung bedarf es nicht. Die Rücknahme einer Prüfungsanmeldung 

(Abmeldung) in der festgelegten Form ist nur innerhalb des Abmeldezeitraums zulässig. Im Falle 

einer Abmeldung darf die oder der Studierende die Prüfungsleistung frühestens im nächsten 

Prüfungstermin des darauf folgenden Semesters erbringen, der in der Vorlesungszeit liegt; eine 

Teilnahme an zuvor stattfindenden Prüfungen ist ausgeschlossen. Bei Nichteinhaltung der 

Meldefrist ist eine Zulassung zur Prüfung ausgeschlossen, sofern nicht der Prüfungsausschuss auf 

schriftlichen Antrag des oder der Studierenden Abweichendes beschließt. 

 

(3) 

Dem Antrag auf Zulassung sind die Nachweise der erbrachten Studienleistungen, soweit sich 

nicht entsprechende Unterlagen bei der Otto-von-Guericke-Universität befinden, beizufügen. 

 

(4) 

Der Antrag kann bis spätestens 14 Tage vor dem jeweiligen Prüfungstermin zurückgenommen 

werden. Im Falle des Rücktritts ist die Zulassung entsprechend den Absätzen 1 und 2 zu einem 

späteren Prüfungstermin erneut zu beantragen. 


